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Öffentliche Sitzung des Kreisausschusses des Kreist ages des Landkreises Ober-
spreewald-Lausitz vom 02. Juni 2008 
 
Beschluss-Nr. 34/01/08 
des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom  
02. Juni 2008 
 
Der Kreisausschuss beschließt die Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung 
zwischen der DB Netz AG Regionalbereich Ost und dem Landkreis Oberspreewald-
Lausitz vom 10.03.2008. 
 
 
 
 

Kreuzungsvereinbarung 
(§§ 3/13 EKrG) 

 
zwischen der 

 
DB Netz AG 

Regionalbereich Ost 
Produktionsdurchführung Cottbus 

Vetschauer Straße 65 
03048 Cottbus 

 
- nachstehend kurz - DB Netz AG - genannt 

 
und dem 

 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

Hoch-und Tiefbauamt 
Am Schießplatz 7 

01968 Hörlitz 
 

nachstehend kurz - Straßenbaulastträger - genannt 
 
wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) vom 14.08.1963 (BGBl. I, S. 681) in 
der Fassung vom 21.03.1971 (BGBI I, S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 281 der 
Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407, 2444) 
folgende Vereinbarung getroffen:  
 
 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
 
(1)  Die öffentlich gewidmete Kreisstraße K 6623 kreuzt zwischen Tornitz und Loben-

dorf die zweigleisige, elektrifizierte Eisenbahnstrecke 6345 von Halle (Saale) nach 
Guben in Bahn-km 158,082 niveaugleich. Separate Geh- oder Radwege sind nicht 
vorhanden.  

 Beteiligte an der Kreuzung sind die OB Netz AG als Baulastträger des Schienen-
weges und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz als Baulastträger der Straße.  
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(2)  Der vorhandene Bahnübergang entspricht in seinem äußeren Erscheinungsbild 

derzeit nicht den gesetzlichen Bestimmungen der Eisenbahn- Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO). Aus Gründen der Sicherheit und der Abwicklung des Verkehrs ist 
es erforderlich, die am Bahnübergang (BÜ) vorhandene Sicherungsanlage der 
Bauart HS 64b durch eine dem Stand der Technik entsprechende rechnergesteu-
erte Bahnübergangssicherungstechnik zu ersetzen. Diese entspricht der EBO un-
ter Berücksichtigung der gültigen Bahnvorschriften. Die Umgestaltung erfolgt unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Straßenquerschnittes.  

 
 

§ 2 Art und Umfang der Maßnahme 
 
(1)  Beschreibung der Maßnahme:  
 Das Bauvorhaben umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Bahn-

übergang entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen der EBO umzugestalten.  
 
 Hierzu gehören nachfolgende Baumaßnahmen:  
 a) Neubau einer rechnergesteuerten Lichtzeichenanlage mit Halbschranken  
 b) Errichtung einer Hausanschlussverteilung (50 Hz) und einer Stromversor-

gungsanlage  
 c) Einbau der Gleisschaltmittel und Überwachungssignale einschI. des erforderli-

chen Kabeltiefbaus und der BÜ-Verkabelung entlang der Strecke  
 d) Tiefbau-und Kabelverlegearbeiten (einschI. aller Maßnahmen für Trennen, 

 Rückbau und Verlegen von Kabeln und Leitungen)  
 e) Ausbau der Kreisstraße auf eine Breite von min. 5,50 m auf einer Länge von 

 25 m zuzüglich der Verziehung auf den Bestand  
 f) Ausbau der sich im Quadrant  III befindlichen Einmündung entsprechend den 

 anzusetzenden Schleppkurven  
 g) Beschilderung und Markierung im Kreuzungsbereich sowie im Bereich der 

 Räum- und Aufstellfläche  
 h) Errichtung Betonschalthaus einschließlich Zuwegung  
 i) Rückbau der Altanlagen  
 j) Ersatzloser Rückbau der BÜ-Beleuchtung  
 k) Landschaftspflegerische Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen  
 
(2) Im Übrigen gelten, vorbehaltlich der endgültigen Festlegungen der Plangenehmi-

gung, die nachstehend aufgeführten Unterlagen und Pläne:  
 - Erläuterungsbericht  Anlage 1  
 - Übersichtsplan  Anlage 2  
 - Kostenschätzung  Anlage 3  
 - Zusammenstellung der voraussichtlichen Kosten  Anlage 4  
 - Finanzierungsplan  Anlage 5  
 - Planungsunterlagen  Anlage 6  
  Kreuzungsplan  
  Markierungs-und Beschilderungsplan  
  Einschaltberechnung  
 - Fotodokumentation  Anlage 7  
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§ 3 Planfeststellung/Plangenehmigung 
 
Für die Maßnahme wird ein Antrag auf Entscheidung über das erforderliche Verfahren 
zur Herstellung des Baurechts gemäß §18 Allgemeines Eisenbahngesetz beim Eisen-
bahn-Bundesamt gestellt.  
 
 

§ 4 Durchführung der Maßnahme 
 
(1)  Die DB Netz AG führt die in § 2 Abs. 1 Buchstaben a) bis k) aufgeführten Maß-

nahmen durch. Der Baudurchführende ist für die Ausschreibung, Vergabe und Ver-
tragsabwicklung mit dem Unternehmer zuständig.  

 
(2) Aufträge für Leistungen bis zur Höhe der in dieser Vereinbarung enthaltenen kreu-

zungsbedingten Kosten dürfen ohne vorherige Bestätigung des anderen Beteilig-
ten vergeben werden.  

 
(3) Führt ein Beteiligter Maßnahmen durch, die Auswirkungen auf Anlagen des ande-

ren oder den Verkehr haben können, so wird er vorher dessen Zustimmung einho-
len.  

 
(4) Für Baubeginn, zeitliche Durchführung der Maßnahme u.ä. gelten die im Schrift-

wechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Mit der Durchführung der Maßnahme 
darf erst begonnen werden, wenn die verwaltungstechnischen Voraussetzungen 
erfüllt sind, die Finanzierung gesichert ist und alle Beteiligten dem Baubeginn zu-
gestimmt haben.  

 
(5) Nach Durchführung der Maßnahme erfolgt eine gemeinsame Abnahme der Bau-

maßnahme durch die Beteiligten.  
 
(6) Die endgültigen Abmessungen der Kreuzungsanlage werden in Bestandszeich-

nungen nachgewiesen. Nach Durchführung der Maßnahme übergibt der Baudurch-
führende dem anderen Beteiligten eine Ausfertigung der Bestandszeichnungen.  

 
 

§ 5 Kosten der Maßnahme 
 

(1)  Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (=Kostenmasse) wird unter Beach-
tung des § 13 Abs. 1 EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) und 
des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 8/1989 des BMV vom 
17.05.1989 (VkBI. 1989, S. 419) ermittelt.  

 
(2)  Die Kosten der Maßnahme (§ 2) betragen nach der als Anlage beigefügten "Zu-

sammenstellung der voraussichtlichen Kosten" voraussichtlich ca. 578.326,62 € 
(einschließlich Umsatzsteuer). 

 
 Sie sind in voller Höhe kreuzungsbedingt.  
 
 Die kreuzungsbedingten Kosten werden nach § 13 Abs. 1 EKrG von der DB Netz 

AG, vom Straßenbaulastträger und vom Bund zu je einem Drittel getragen.  
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 Demnach entfallen voraussichtlich auf:  
 - die DB AG  192.775,54 €,  
 - den Straßenbaulastträger  192.775,54 €,  
 - den Bund  192.775,54 €.  
 
(3)  Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse.  
 
(4)  Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind  die 

Kosten für das tatsächlich eingesetzte Personal anzusetzen (s. Schreiben  des 
BMV vom 18.09.95 - StB 17/E 11/E16/78.11. 00/27 Va 95).  

 Für die Berechnung der Eigenleistungen der DB Netz AG kommen die jeweils  
 geltenden mit dem Eisenbahn-Bundesamt und dem BMVBS abgestimmten Leis-

tungssätze in Ansatz.  
 
(5)  Kosten für Betriebserschwernisse während der Bauzeit gehören - nur soweit sol-

che der DB Netz AG selbst entstehen - zur Kostenmasse.  
 
(6)  Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlussabrechnung, die von der  
 DB Netz AG erstellt wird.  
 
(7)  Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 der 1. EKrV in Höhe von 10 

v.H. der von ihnen aufgewandten Grunderwerbs- und Baukosten in Rechnung stel-
len.  

 
 

§ 6 Abschlagszahlungen und Abrechnung 
 

(1)  Der Straßenbaulastträger und der Bund leisten Abschlagszahlungen nach dem 
Baufortschritt auf die Kosten der Maßnahme, die von der DB Netz AG durchgeführt 
wird.  

 
(2) Der endgültige Zahlungsausgleich wird unverzüglich nach Übersendung und Prü-

fung der Kostenzusammenstellung durchgeführt. Bei Meinungsverschiedenheiten 
darf die Zahlung der unbestrittenen Beträge nicht bis zur Klärung der Streitfragen 
zurück gestellt werden.  

 
 

§ 7 Erhaltung und Eigentum 
 

(1)  Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG.  
 Danach erhält:  
 a) die DB Netz AG die Eisenbahnanlagen, dies sind insbesondere das sowohl  
  dem Eisenbahn- als auch dem Straßenverkehr dienende Kreuzungsstück,  
  begrenzt durch einen Abstand von 2,25 m von der äußeren Schiene, die  
  Schranken, die Andreaskreuze und die Lichtzeichen.  
 

b)  der Straßenbaulastträger die Straßenanlagen, die Warnzeichen und Merktafeln 
(Baken) sowie andere der Sicherung des sich kreuzenden Verkehrs dienende 
Verkehrseinrichtungen und -zeichen.  
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(2)  Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird 

dessen vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist. 
Dabei werden auch der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Betei-
ligten sowie ggf. erforderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.  

 
(3) Die Eisenbahnanlagen werden Eigentum der DB Netz AG, die Straßenanlagen 

Eigentum des Straßenbaulastträgers.  
 
 

§ 8 Sonstiges 
 

(1)  Alle Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetrie-
bes/Straßenverkehrs auszuführen.  

 
(2)  Für das Verfahren bei der Bauausführung, der Kostenerstattung, der Leistung von 

Abschlagszahlungen und der Abrechnung der Maßnahme (§ 2) gilt die "Richtlinie 
für das Verfahren bei der Baudurchführung und Abrechnung von Maßnahmen 
nach dem EKrG", bekanntgegeben vom BMVBW mit dem ARS Straßenbau 
Nr.7/2000 (S 16/EW 15/78.10.20/8 Va 00 -vom 06.03.2000 (VkBI 2000,  

 S. 172 ff.)).  
 
(3) Die Durchführung baulicher/technischer Maßnahmen bzw. die Genehmigung ent-

sprechender Maßnahmen Dritter im Verkehrsweg eines Beteiligten obliegt jedem 
Beteiligten für seinen Verkehrsweg. Leitungsverlegungen und der An- oder Einbau 
sonstiger Einrichtungen bedürfen jedoch jeweils der vorherigen Zustimmung des 
anderen Beteiligten. 

 
 Dieser kann seine Zustimmung verweigern, wenn eigene berechtigte Interessen 

durch  die Maßnahme beeinträchtigt werden können. Die Zustimmung kann davon 
abhängig gemacht werden, dass vor Durchführung der Maßnahme eine besonde-
re vertragliche Regelung zwischen dem Beteiligten und dem Maßnahmenträger 
zustande kommt.  

 
 Diese Regelungen gelten nicht bei Erhaltungsmaßnahmen nach § 7 Abs. 2.  
 
 Die Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes bleiben hiervon unberührt.  
 
(4)  Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die 

nicht zu den Eisenbahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Bestimmungen 
des Telekommunikationsgesetzes vom 22.06.2004, soweit keine besonderen ver-
traglichen Regelungen bestehen.  

 
(5) Von den Kosten für Leitungsanpassungsarbeiten werden nur die Anteile der Kos-

tenmasse angelastet, die ein Beteiligter als Baulastträger eines der beteiligten Ver-
kehrswege zu tragen hat. Nicht zur Kostenmasse zählen die auf Grund bestehen-
der Rechtsverhältnisse von Dritten zu übernehmenden Kosten. Diese sind erfor-
derlichenfalls von den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung ihrer An-
sprüche vorzufinanzieren.  

 
(6) Ein eventuell erforderlicher Grunderwerb eines Beteiligten von dem anderen Betei-

ligten wird gesondert vertraglich geregelt.  
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(7) Die Kosten für den Bauüberwacher Bahn (BüB) sind Verwaltungskosten.  
 
(8) Die Beteiligten vereinbaren abweichend von § 195 BGB eine Verjährungsfrist von 

10 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Jahres zu laufen, in 
dem der Vergütungsanspruch aus der Schlussrechnung bzw. bei Teilinbetrieb-
nahme von in sich abgeschlossenen Bauwerksteilen aus der Teilschlussrechnung 
fällig geworden ist.  

 
 

§ 9 Vertragsergänzungen 
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.  
 
 

§ 10 Genehmigungen 
 
Diese Vereinbarung bedarf wegen des in § 5 vorgesehenen Beitrages des Bundes in-
soweit der Prüfung der zuständigen obersten Landesbehörde und deren Feststellung, 
dass der Kostenanteil des Bundes durch die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
gedeckt wird.  
Diese Genehmigung bzw. Prüfung und Feststellung wird von der DB Netz AG beantragt.  
 
 

§ 11 Ausfertigungen 
 
Diese Vereinbarung wird vierfach ausgefertigt. Der Straßenbaulastträger und die Lan-
desbehörde erhalten je eine Ausfertigung und zwei Ausfertigungen erhält die DB Netz 
AG.  
 
(Datum und Unterschriften gesetzt.) 
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Beschluss-Nr. 34/02/08 
des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom  
02. Juni 2008 
 
Der Kreisausschuss beschließt die Unterzeichnung der Kreuzungsvereinbarung 
zwischen der DB Netz AG Regionalbereich Ost und dem Landkreis Oberspreewald-
Lausitz vom 19.03.2008. 
 
 

Kreuzungsvereinbarung 
(§§ 3/13 EKrG) 

 
zwischen der 

 
DB Netz AG 

 
vertreten durch die DB ProjektBau GmbH 

Köthener Str. 2 - 3 
10963 Berlin 

 
- nachstehend DB Netz AG genannt -  

 
und dem 

 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

Hoch- und Tiefbauamt 
Am Schießplatz 7 

01968 Hörlitz 
 

- nachstehend Straßenbaulastträger genannt - 
 

 
wird gemäß § 5 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) vom 14.08.1963 (BGBl. " S. 681) in 
der Fassung vom 21.03.1971 (BGBI I, S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 281 der  
Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407,  
2444) folgende Vereinbarung getroffen:  
 
 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
 
(1)  Die Kreisstraße K 6627 in Vetschau/Spreewald, Ortsteil Raddusch kreuzt die ein-

gleisig ausgeführte elektrifizierte Fernbahnstrecke von Berlin nach Görlitz in Bahn-
km 92,740 höhengleich. Die Kreuzung ist mit einer mechanischen Vollschranken-
anlage mit Betätigung und unmittelbarer Einsicht durch das Bedienpersonal des 
Haltepunktes Raddusch gesichert.  

(2)  Beteiligte an der Kreuzung sind die DB Netz AG als Baulastträger des Schienen-
weges, und der Landkreis Oberspreewald-Lausitz als Baulastträger der Straße.  
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(3) Aus Gründen der betrieblichen Rationalisierung der OB Netz AG ist es erforderlich, 

nicht kreuzungsbedingt die EBO-gerechte, mechanische Vollschrankenanlage 
durch eine dem Stand der Technik entsprechende Lichtzeichenanlage mit Halb-
schranken zu ersetzen  

(4)  Aus Gründen der sicheren betrieblichen Abwicklung des Reisendenverkehrs errich-
tet die DB Netz AG auf der Ostseite der K 6627 nicht kreuzungsbedingt einen mit 
separater Abschrankung versehenen Gehwegübergang  

(5) Aus Gründen der Sicherheit und der Abwicklung des Verkehrs ist es erforderlich,  
 die Kreisstraße im Zusammenhang der nicht kreuzungsbedingten Maßnahmen am 

BÜ sowie bis ca. 25 m davor und dahinter auf durchgängig 6,00 m zu verbreitern  
 

 
§ 2 Art und Umfang der Maßnahme 

 
(1)  Beschreibung des nicht kreuzungsbedingten Maßnahmenumfangs der DB Netz 

AG:  
 
 a) Neubau einer rechnergesteuerten Lichtzeichenanlage mit Halbschranken für 

 den Straßenverkehr  
 b) Neubau einer rechnergesteuerten Lichtzeichenanlage mit Halbschranken für 

 den Reisendenverkehr einschließlich Kabeltiefbau  
 c) Errichtung eines Gehwegüberganges mit BÜ-Ausplattung  

d) Einbau der für den Straßenverkehr am BÜ erforderlichen Signale einschließlich 
des erforderlichen Kabeltiefbaus und der Streckenverkabelung  

 e) Aufstellen eines Betonschalthauses (Containerbauweise)  
 f) Rückbau der Altanlage mechanische Vollschranke 
 g) Errichtung eines Starkstromanschlusses für die BÜ-Anlage  
 h) Anpassung der Haltepunktbeleuchtung an die neue Gehwegführung  
 
(2) Beschreibung des kreuzungsbedingten Maßnahmenumfangs:  
 a) Verbreiterung der Kreisstraße K 6627 auf 6,00 m im Bereich 25 m beidseitig 

 des BÜ  
 b) Rückbau der bahneigenen Beleuchtungsanlage  
 c) Markierung und Beschilderung  
 
(3)  Im Übrigen gelten die nachstehend aufgeführten Unterlagen und Pläne:  
 - Erläuterungsbericht  - Anlage 1  
 - Übersichtsplan  - Anlage 2  
 - Kostenschätzung  - Anlage 3  
 - Kostenteilungsberechnung  - Anlage 4  
 - Finanzierungsplan   - Anlage 5  
 - Planunterlagen  - Anlage 6  
 
 

§ 3 Planfeststellung/Plangenehmigung 
 
(1)  Für die Maßnahme ist ein Plangenehmigungsverfahren nach dem § 18 Allgemei-

nen Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG und § 18 b AEG durchge-
führt worden (Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes, AußensteIle Berlin vom 
07.06.2007, Az.: 51111.51101 Pap/1808).  
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§ 4 Durchführung der Maßnahme 
 
(1) Die DB Netz AG führt die in § 2 Abs. 1 Buchst. a) bis h) sowie § 2 Abs. 2 Buchst. a) 

bis c) aufgeführten Maßnahmen durch. Der Baudurchführende ist für die Aus-
schreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung mit dem Unternehmer zuständig.  

(2) Aufträge für kreuzungsbedingte Leistungen bis zur Höhe der voraussichtlichen 
Kosten dürfen ohne vorherige Bestätigung des anderen Beteiligten vergeben wer-
den.  

(3) Führt ein Beteiligter Maßnahmen durch, die Auswirkungen auf Anlagen des ande-
ren oder den Verkehr haben können, so wird er vorher dessen Zustimmung einho-
len.  

(4) Für Baubeginn, zeitliche Durchführung der Maßnahme u. ä. gelten die im Schrift-
wechsel zu vereinbarenden Einzelheiten. Mit der Durchführung der Maßnahme 
darf erst begonnen werden, wenn die verwaltungstechnischen Voraussetzungen 
erfüllt sind, die Finanzierung gesichert ist und alle Beteiligten dem Baubeginn zu-
gestimmt haben.  

(5)  Nach Durchführung der Maßnahme erfolgt eine gemeinsame Abnahme der Betei-
ligten.  

(6)  Die endgültigen Abmessungen der Kreuzungsanlage werden in Bestandszeich-
nungen nachgewiesen. Nach Durchführung der Maßnahme übergibt der Baudurch-
führende dem anderen Beteiligten eine Ausfertigung der Bestandszeichnungen.  

 
 

§ 5 Kosten der Maßnahme 
 
(1)  Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (=Kostenmasse) wird unter Beach-

tung des § 13 Abs. 1 EKrG, der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) und 
des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 8/1989 des BMV vom 
17.05.1989 (VkBI. 1989, S. 419) ermittelt.  

(2)  Die Kosten der Maßnahme (§ 2) betragen nach der als Anlage beigefügten "Zu-
sammenstellung der voraussichtlichen Kosten" voraussichtlich ca. 482.030,56 € 
(einschließlich Umsatzsteuer).  

 Sie sind in Höhe von 58.385,99 € kreuzungsbedingt. Die kreuzungsbedingten Kos-
ten werden nach § 13 Abs. 1 EKrG von der DB Netz AG, vom Straßenbaulastträ-
ger und vom Bund zu je einem Drittel getragen.  

 
 Demnach entfallen voraussichtlich auf  
 - die DB AG     19.462,00 €  
 - den Straßenbaulastträger  19.462,00 €  
 - den Bund     19.462,00 €.  
 
(3)  Anfallende Umsatzsteuer gehört zur Kostenmasse.  
(4)  Bei der Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV sind die 

Kosten für das tatsächlich eingesetzte Personal anzusetzen (s. Schreiben des 
BMV vom 18.09.95 - StB 17/E 11/E 16/78.11. 00/27 Va 95).  

 Für die Berechnung der Eigenleistungen der DB Netz AG kommen die jeweils gel-
tenden mit dem Eisenbahn-Bundesamt und dem BMVBS abgestimmten Leistungs-
sätze in Ansatz.  

(5)  Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 der 1. EKrV in Höhe von 10 
v.H. der von ihnen aufgewandten Grunderwerbs- und Baukosten in Rechnung stel-
len.  
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(6)  Kosten für Betriebserschwernisse während der Bauzeit gehören -nur soweit solche 

der DB Netz AG selbst entstehen -zur Kostenmasse.  
(7)  Die nicht kreuzungsbedingten Kosten für den Ersatz der mechanischen Voll-

schranke durch eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken, sowie Herstellung des 
Gehweges mit Bahnsteiganbindung und der anteiligen Zufahrt zum Schalthaus in 
Höhe von voraussichtlich 423.644,57 € trägt die DB Netz AG.  

(8)  Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlussabrechnung, die von der  
 DB Netz AG erstellt wird.  
 
 

§ 6 Abschlagszahlungen und Abrechnung 
 
(1)  Der Straßenbaulastträger leistet Abschlagszahlungen nach dem Baufortschritt auf 

die Kosten der Maßnahme, die vom anderen Beteiligten durchgeführt wird.  
(2)  Der endgültige Zahlungsausgleich wird unverzüglich nach Übersendung und Prü-

fung der Kostenzusammenstellung durchgeführt. Bei Meinungsverschiedenheiten 
darf die Zahlung der unbestrittenen Beträge nicht bis zur Klärung der Streitfragen 
zurückgestellt werden.  

 
 

§ 7 Erhaltung und Eigentum 
 

(1)  Für die Erhaltung der Kreuzungsanlagen gilt § 14 EKrG.  
 Danach erhält  
 a)  die DB Netz AG die Eisenbahnanlagen, dies sind insbesondere am BÜ (das  

 sowohl dem Eisenbahn- als auch dem Straßenverkehr dienende Kreuzungs-
stück, begrenzt durch einen Abstand von 2,25 m von der äußeren Schiene, die 
Schranken, die Andreaskreuze und die Lichtzeichen),  

b) der Straßenbaulastträger die Straßenanlagen, dies sind insbesondere am BÜ 
(die Warnzeichen und Merktafeln (Baken) sowie andere der Sicherung des 
sich kreuzenden Verkehrs dienende Verkehrseinrichtungen und -zeichen).  

(2)  Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, wird 
dessen vorherige Zustimmung eingeholt, es sei denn, dass Gefahr im Verzuge ist. 
Dabei werden auch der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen Betei-
ligten sowie ggf. erforderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt.  

(3)  Die Eisenbahnanlagen werden Eigentum der DB Netz AG, die Straßenanlagen 
Eigentum des Straßenbaulastträgers  

 
 

§ 8 Sonstiges 
 
(1)  Alle Arbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetrie-

bes/Straßenverkehrs auszuführen. Der Eisenbahnverkehr wird für den Zeitraum 
der Baumaßnahme unterbrochen.  

(2)  Für das Verfahren bei der Bauausführung, der Kostenerstattung, der Leistung von 
Abschlagszahlungen und der Abrechnung der Maßnahme (§ 2) gilt die "Richtlinie 
für das Verfahren bei der Baudurchführung und Abrechnung von Maßnahmen 
nach dem EKrG", bekanntgegeben vom BMVBW mit dem ARS Straßenbau 
Nr.7/2000 -S 16/EW 15/78.10.20/8 Va 00 -vom 06.03.2000 (VkBI 2000, S. 172ff.).  
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(3) Die Durchführung baulicher/technischer Maßnahmen bzw. die Genehmigung ent-

sprechender Maßnahmen Dritter im Verkehrsweg eines Beteiligten obliegt jedem 
Beteiligten für seinen Verkehrsweg. Leitungsverlegungen und der An- oder Einbau 
sonstiger Einrichtungen bedürfen jedoch jeweils der vorherigen Zustimmung des 
anderen Beteiligten. Dieser kann seine Zustimmung verweigern, wenn eigene be-
rechtigte Interessen durch die Maßnahme beeinträchtigt werden können. Die Zu-
stimmung kann davon abhängig gemacht werden, dass vor Durchführung der 
Maßnahme eine besondere vertragliche Regelung zwischen dem Beteiligten und 
dem Maßnahmenträger zustande kommt.  

 Diese Regelungen gelten nicht bei Erhaltungsmaßnahmen nach § 7 Abs. 2.  
 Die Zuständigkeiten des Eisenbahn-Bundesamtes bleiben hiervon unberührt.  
(4) Für die Verlegung, Änderung oder Sicherung von Telekommunikationslinien, die 

nicht zu den Eisenbahn- oder Straßenanlagen gehören, gelten die Bestimmungen 
des Telekommunikationsgesetzes vom 22.06.2004, soweit keine besonderen ver-
traglichen Regelungen bestehen.  

(5) Von den Kosten für Leitungsanpassungsarbeiten werden nur die Anteile der Kos-
tenmasse angelastet, die ein Beteiligter als Baulastträger eines der beteiligten Ver-
kehrswege zu tragen hat. Nicht zur Kostenmasse zählen die auf Grund bestehen-
der Rechtsverhältnisse von Dritten zu übernehmenden Kosten. Diese sind erfor-
derlichenfalls von den jeweiligen Vertragspartnern bis zur Durchsetzung ihrer An-
sprüche vorzufinanzieren.  

(6) Ein eventuell erforderlicher Grunderwerb eines Beteiligten von dem/einem anderen 
Beteiligten wird gesondert vertraglich geregelt. 

(7)  Die Kosten für den Bauüberwacher Bahn (BüB) sind Verwaltungskosten.  
(8)  Ansprechpartner seitens der DB Netz AG für diese Maßnahme ist die:  
  DB ProjektBau GmbH  
  Regionalbereich Ost  
  Caroline-Michaelis-Straße 5-11  
  10115 Berlin  
(9) Die Beteiligten vereinbaren abweichend von § 195 BGB eine Verjährungsfrist von 

10 Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Jahres zu laufen, in 
dem der Vergütungsanspruch aus der Schlussrechnung bzw. bei Teilinbetrieb-
nahme von in sich abgeschlossenen Bauwerksteilen aus der Teilschlussrechnung 
fällig geworden ist.  

 
 

§ 9 Vertragsergänzungen 
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.  
 
 

§ 10 Genehmigungen 
 
Diese Vereinbarung bedarf  
 
- wegen des in § 5 vorgesehenen Beitrages des Bundes insoweit der Prüfung der 

obersten Landesbehörde und Ihrer Feststellung, dass der Kostenanteil des Bundes 
durch die zur Verfügung stehenden Haushaltmittel gedeckt wird. Die Genehmigung 
bzw. Prüfung wird  von der DB Netz AG beantragt.  
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§ 11 Ausfertigungen 
 
Diese Vereinbarung wird 3-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je eine Ausferti-
gung.  
 
(Datum und Unterschriften gesetzt.) 
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Beschluss-Nr. 34/03/08 
des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom  
02. Juni 2008 
 
Der Kreisausschuss des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beruft fol-
gende Bürger des Landkreises Oberspreewald-Lausitz als Mitglieder und Stellvertreter 
für den Naturschutzbeirat bei der unteren Naturschutzbehörde für die Dauer von 
5 Jahren: 
 
Mitglieder      Stellvertreter 
Jordan, Waldemar    Elsner, Bernd  
Hanspach, Dr. Dietrich   Hein, Dietrich 
Konczak, Harald    Pasieka, Peter 
Nevoigt, Jörg     Raden, Frank 
Sowa, Reiner     Zimmerling, Wilhelm 
Uhl, Klaus       
Wiesner, Thomas  
 
 
Senftenberg, 02. Juni 2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Vorsitzender  
des Kreisausschusses 



 
 
Beschluss-Nr. 34/04/08 
des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 02. Juni 2008 
 
Der Kreisausschuss des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz bestellt die ehrenamtlichen Naturschutzhelfer für den Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz (LK OSL) entsprechend Naturschutzhelferliste. 

 
 

Liste der Naturschutzhelfer bei der unteren Natursc hutzbehörde des LK Oberspreewald-Lausitz 
      

lfd.Nr. Name Vorname Adresse / Wohnort                   Fachgebiet Bestellung/             
Stufe 

01. Herr     Albrecht Wolfgang Juri-Gagarin-Str. 36 
03226  Vetschau 

Ornithologie   A 

02. Herr     Arlt Helmut OT Grünewalde  
Mückenberger Str. 1 
01979  Lauchhammer     

allgemeiner  Arten- und Biotopschutz A 

03. Herr     Bekurts Volker OT Settinchen 
Gosdaer  Str. 9 
03205  Calau 

allgemeiner Arten- und Biotopschutz A 

04. Herr     Bernd Siegfried Altenauer Str. 91 
03205 Calau 

Forstwirtschaft, Gehölzschutz, Jagd A 

05. Herr     Blaschke Werner Weinbergstraße  34 
01979  Lauchammer 

Ornithologie (Weißstorch, Brutvogelmonito-
ring), Bergbaufolgelandschaft, Öffentlich-
keitsarbeit 

A 

06. Herr     Böhmer Winfried Karftwerkstraße  11 b 
03226 Vetschau 

Ornithologie  (Storchenzentrum Vetschau) A 

07. Herr     Boemack Jürgen Str. des Aufbaus 14 
03226  Vetschau 

Ornithologie A 
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08. Herr     Dittmann Ulrich OT Woschkow 
Dorfstr.   26 
01983  Großräschen 

Forstwirtschaft, Jagd, allgemeiner  Arten- 
und Biotopschutz 

B 

09. Herr     Domann Jens OT Brieske 
Phillip-Müller-Str.  23 
01968  Senftenberg 

Mammalogie (Biberschutz) B 

10. Herr     Elsner  Bernd OT  Kittlitz 
Hänchener  Weg 05 
03222  Lübbenau 

Herpetologie (Amphibien), Entomologie 
(Hymenoptheren),  Naturschutzbeirat  

A 

11. Frau     Erler Beate OT  Hörlitz 
Grenzstraße  1 
01968  Schipkau 

allgemeiner Arten- und Biotopschutz  B 

12 Herr     Erler Roberto OT Hörlitz 
Grenzstraße  1 
01968  Schipkau 

Ornithologie (Raubwürgerschutz) B 

13. Herr     Erler Ingo Heidestraße 8 
01979  Lauchhammer 

Ornitologie B 

14. Herr     Emmrich H.-Joachim OT Buchwäldchen 
Dorfstraße  1 
03229  Luckaitztal 

Botanik, Gewässerökolo-
gie,Wasserwirtschaft,   

A 

15. Frau     Faber Elke OT Kleinkoschen 
Sandweg  04 
01968  Senftenberg 

allgemeiner Biotopschutz, Jagd, Gewässer-
ökologie / Wasserwirtschaft 

B 

16. Herr     Gruszc-
zynski 

Klaus Hauptstraße  96 b 
01945  Guteborn 

Ornitologie, allgemeiner Biotopschutz A 
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17. Herr     Hanspach, 
Dr.    

Dietrich Grenzstraße  5 
01990 Ortrand 

Botanik, Pflanzensoziologie, Landschaftspla-
nung, Vegetations- u. Landschaftsgeschich-
te, Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutzbeirat 

A 

18. Herr     Hein Dietrich Anglerweg  11 
01945  Ruhland 

Mammalogie (Biber / Fischotter), allgemeiner 
Biotopschutz, Naturschutzbeirat 

A 

19. Herr     Heinrich Olaf Teichweg  13 
01945  Kroppen 

allgemeiner Biotop- und Artenschutz B 

20. Herr     Jentsch Helmut OT Zinnitz 
Dorfstraße  20 
03205  Calau 

Botanik, Pflanzensoziologie, Öffentlichkeits-
arbeit 

A 

21. Herr     Jordan Waldemar R.-Luxemburg-Str. 15 
03222  Lübbenau 

Mykologie, allgemeiner Arten- und Biotop-
schutz,  Naturschutzbeirat 

A 

22. Herr     Kaminski Rüdiger Schweriner  Str.  15 a 
01983  Großräschen 

Ornitologie (Wasservögel), 
Mammologie, Bergbaufolgelandschaft        

A 

23. Herr     Konczak Harald OT Peickwitz 
Ahornweg 5 
01945  Senftenberg 

Forstwirtschaft, Jagd, allgemeiner Arten- und 
Biotopschutz, Naturschutzbeirat  

A 

24. Herr     Krause Lutz OT Groß Mehßow 
Groß Mehßow  Nr. 4 
03205  Calau 

Forstwirtschaft, Jagd, Herpetologie,   B 

25. Herr     Kupfer Rudolf Hauptstraße  27 
01945  Lindenau 

Landwirtschaft, Landschaftsgeschichte, Öf-
fentlichkeitsarbeit  

B 

26 Herr     Ledermann Siegward Richard-Wagner-Str. 26              
03222 Lübbenau 

Ichtyologe, Herpetologie A 
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27. Herr     Marschka Karl-Heinz GT  Biehlen 
Gartenstraße 8 
01945 Schwarzbach 

Jagd,   allgem. Arten- und Biotopschutz,  A 

28. Herr     Marschka Ulrich GT  Biehlen 
Hauptstr.  01 
01945  Schwarzbach 

Jagd,  Reittourismus B 

29. Frau     Matschke Gabriele  Neue Siedlung 20 
03042  Cottbus 

allgemeiner Arten- und Biotopschutz A 

30. Herr     Meinert K.-Heinz OT Hosena 
Senftenberger  Str. 25 c 
01996 Senftenberg 

Bergbaufolgelandschasft B 

31. Herr     Michaelis Heiko OT  Sedlitz 
Hauptstr.  35  
01968  Senftenberg 

Ornitologie (Wasservögel) A 

32. Herr     Natusch Joachim Ackerstraße 5 
01983  Großräschen 

Ornithologie (Horstbetreuer Greifvögel) A 

33. Herr     Nevoigt Jörg Bahnhofstr.  20 
03229  Altdöbern 

Herpetologie, Naturwacht, Naturschutzbeirat  A 

34. Herr     Pasieka Peter OT  Krimnitz 
Grundschenke  32 
03222  Lübbenau 

Forstwirtschaft, Jagd, Naturschutzbeirat  B 

35. Herr     Pohland Rudi Dorfstr.  11 
01994  Meuro   
                

Ornithologie, Botanik, Bergbaufolgeland-
schaft 

A 

36. Frau     Pophal Ingrid OT Grünewalde 
Lauchhammer Str. 45b 
01979  Lauchhammer     

allgemeiner Biotop- und Artenschutz A 
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37. Herr     Pophal Norbert OT Grünewalde 
Lauchhammer Str. 45b 
01979 Lauchhammer 

Ornithologie (Kranichschutz),  Herpetologie 
(Amphiebien) 

A 

38. Herr     Raden Frank Friedensstraße  14 
01979  Lauchhammer 

Ornithologie, Mammalogie (Wolfmonitoring), 
Naturschutzbeirat  

A 

39. Herr     Reche Frank Sorgenteich  5 
01945  Guteborn 

allgemeiner Biotop- und Artenschutz, Ge-
wässerökologie, Forstwirtschaft 

B 

40. Herr     Riska Werner OT  Brieske 
H.-Just-Str.  32 E 
01968  Senftenberg 

Mammalogie (Biberschutz) B 

41. Herr     Sawall Dieter  Felix-Spiro-Str.  3 
01983  Großräschen 

Forstwirtschaft, Jagd, Bergbaufolgeland-
schaft, Öffentlichkeitsarbeit      
      

A 

42. Herr     Schmager H.-Jürgen Mittelstr. 01 
01968  Senftenberg 

Bergbaufolgelandschaft, Gehölzschutz,  A 

43. Herr     Schneider Timo Friedenseck 2 
01979  Lauchhammer 

Ornihologie, Öffentlichkeitsarbeit A 

44. Herr     Seltmann Wolfgang OT Neudöbern 
Bahnhofstr.  8 
03229 Luckaitztal 

Ornithologie A 

45. Frau     Siedschlag Yvonne Hauptstr.  5 
15926  Luckau 

Botanik,  Ornithologie (Greifvögel/Falknerin) A 

46. Herr     Siwik Bert Lindenstr.  52 
01968  Senftenberg 

Bergbaufolgelandschaft, Forstwirtschaft, 
allgemeiner Arten- und Biotopschutz 

B 
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47. Herr     Sowa Reiner Am Salzgraben  35 
01968  Senftenberg 

Botanik, Forstwirtschaft, Arten- und  Biotop-
schutz,  Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutzbei-
rat, 

A 

48. Herr     Stein Michael GT Lichtenau 
Kastanienweg  1 
03222  Lübbenau 

Herpethologie,  Gehölzschutz A 

49. Herr     Stopfkuchen Fritz E.-Thälmann-Str.  12 
01993  Schipkau 

Hymenoptheren (Ameisenschutz), Botanik 
(Orchideen) 

B 

50. Herr     Suckow Alfred Rembrandtstr.  13 
01983  Großräschen 

Ornithologie  A 

51. Herr     Szadzik Günter OT Niemtsch 
Dorfstr.  34 
01968  Senftenberg 

 Bergbaufolgelandschaft, allgemeiner Arten- 
und Biotopschutz 

B 

52. Frau     Uhl Gisela OT Grünewalde 
Maasbergstr. 24 
01979  Lauchhammer 

Mammalogie (Fledermäuse) A 

53. Herr       Uhl, MR.     Klaus OT Grünewalde 
Maasbergstr. 24 
01979  Lauchhammer 

Ornithologie (Kranichschutz), Naturschutz-
beirat 

A 

54. Herr     Walczak Günter Calauer Str.  67 
01983  Großräschen 

Mammalogie (Fledermäuse), Ornitologie, 
Botanik (Orchideen), Bergbaufolgelandschaft 

A 

55. Herr    Wiedemann, 
Dr.   

Dietmar Bockwitzer Str.  59 
01979  Lauchhammer 

Herpethologie, Biotopschutz A 

56. Herr     Wittkoswki Christian Otto-Nuschke-Str. 2a 
01968  Senftenberg 

Forstwirtschaft, Jagd B 
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57. Herr     Wiesner Thomas Friedenseck 12 
01979  Lauchhammer 

Entomologie, Landschaftsplanung, Ornitho-
logie, Naturschutzbeirat 

A 

58. Frau     Wodarra Gabriele Naturwacht 
OT Fürstlich Drehna 
Alte Luckauer  Str. 01 
15926  Luckau 

allgemeiner Arten- und Biotopschutz, Natur-
wacht 

A 

59. Herr     Zimmerling Wilhelm Grenzstr. 3 
01945  Ruhland 

Gehölzschutz, Herpetolgie, Mykologie 
(Großpilze), Naturschutzbeirat  

A 

60. Frau     Zschech Ellen Dorfstr.   12 
02994 Wiednitz 

Forstwirtschaft, Jagd, Herpetologie, Ornitho-
logie (Fischadler),  

B 

61.         C 
62.         C 
63.         C 
64.         C 
65.         C 
66.         C 
67.         C 
68.         C 
69.         C 
70.         C 

 
 

 
 
Senftenberg, 02. Juni 2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Vorsitzender  
des Kreisausschusses 
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Nichtöffentliche Sitzung des Kreistages des Landkre ises Oberspreewald-Lausitz 
vom 05. Juni 2008 
 
Beschluss-Nr. 29/348/08 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 05. Juni 2008 
 
Der Kreistag beschließt die Zuschlagserteilung nach kombinierter Ausschreibung der 
Gesellschafteranteile der Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH und des  
Verkehrsvertrages. 
 
Senftenberg, 05. Juni 2008 
 
 
 
Wolf-Peter Hannig 
Vorsitzender  
des Kreistages 
                 
 
Öffentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 05. Juni 2008 
 
Beschluss-Nr. 29/349/08 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 05. Juni 2008 
 
Der Kreistag des Landkreises Oberspreewald-Lausitz beschließt die Honorarordnung 
der  Musikschule des Landkreises Oberspreewald-Lausitz gemäß Anlage. 
 
 

Honorarordnung für die Musikschule Oberspreewald-La usitz 
 
Auf Grundlage der Landkreisordnung des Landes Brandenburg vom 15.10.1993 (GVBl. 
I, Seite 433) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.06.2005 (GVBl. I/05, 
Seite 210) in Verbindung mit der Satzung der Musikschule (Beschluss des Kreistages 
des Landkreises OSL vom 02.06.2005, Beschluss Nr. 11/154/05) beschließt der Kreis-
tag des Landkreises OSL in seiner Sitzung am 05.06.2008 folgende Honorarordnung:  
 
 

§ 1 
 

Für freiberufliche Lehrtätigkeit an der Musikschule Oberspreewald-Lausitz werden Ho-
norare, in Anlehnung an die  Stundensätze der Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände (VKA) vom Juli 2000, gemäß dieser Honorarordnung gezahlt. 
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§ 2 
 

Die Honorare werden wie folgt festgelegt: 
 
1. Lehrkräfte mit abgeschlossenem HSA oder FHSA erhalten  für eine Unterrichtsmi-

nute eine Vergütung in Höhe von 0,41 €. 
 
2. Lehrkräfte in der Tätigkeit als Musikschullehrer (Berufsausweis oder in der Ausbil-

dung) erhalten für eine Unterrichtsminute eine Vergütung in Höhe von 0,38 €. 
 
3. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschul- oder Fachhochschulausbildung erhal-

ten bei Übernahme der Tätigkeit als Zweigstellenleiterin/-leiter oder Fachbereichs-
leiterin/-leiter eine Vergütung von 0,43 € je Unterrichtsminute. 

 
4. Lehrkräfte in der Tätigkeit als Musikschullehrer (Berufsausweis oder in der Ausbil-

dung) erhalten bei Übernahme der Tätigkeit als Zweigstellenleiterin/-leiter oder 
Fachbereichsleiterin/-leiter eine Vergütung von 0,40 € je Unterrichtsminute. 

 
5. Die Teilnahme an Wettbewerben, Sonderproben, Auftritte und Konzerte der Musik-

schule die Bestandteil des Dienstplanes der Musikschule sind, werden pro Zeit-
stunde mit 10,00 € vergütet. Die Vergütung erfolgt maximal für 8 Zeit-stunden pro 
Tag. Auftritte und Konzerte, die nicht im Dienstplan der Musikschule stehen, kön-
nen nach Genehmigung durch die Schulleitung mit 10,00 € pro Zeitstunde, maxi-
mal für 3 Zeitstunden, vergütet werden. 

 
6. Für die Teilnahme an Wochenendcamps der Ensemble (je Ensemble 2  

Wochenendcamps pro Jahr) kann eine zusätzliche Vergütung von 8,00 € pro Zeit-
stunde gewährt werden. Die Vergütung erfolgt nur für Unterrichtstätigkeit und ma-
ximal für 8 Zeitstunden pro Tag. 

 
7. Für die Durchführung von Versorgungs- und organisatorischen Aufgaben im Zu-

sammenhang mit einem Wochenendcamp oder einem Konzert der Musik schule 
erfolgt eine Vergütung in Höhe von 5,00 € pro Zeitstunde. Diese Vergütung wird für 
maximal 3 Zeitstunden pro Tag gewährt. 

 
8. Sonstiger zeitlicher Aufwand für die Schule, wie Fachbereichsarbeit, Elterngesprä-

che und Teilnahme an Dienstberatungen wird mit einer Vergütung von 10,00 € je 
Zeitstunde ( max. 3 Zeitstunden pro Tag ) honoriert. 

 
9. Für Sondertätigkeiten, wie z. B. Komponieren, Arrangieren oder Studiotätigkeit 

kann eine Vergütung in Höhe von 10,00 € pro Zeitstunde gewährt werden. Diese 
Tätigkeiten sind  bei der Schulleitung schriftlich zu beantragen.  Der Antrag muss 
den Zweck und die voraussichtliche Dauer der Tätigkeit beinhalten und ausschließ-
lich im Schulinteresse sein. Die Vergütung erfolgt erst nach Genehmigung durch 
die Schulleitung. 

 
10. Die freiberuflichen Lehrkräfte können auf Antrag und nach Genehmigung durch die 

Schulleitung einen Weiterbildungszuschuss erhalten. Die geplante  Weiterbildung 
muss im Interesse der Musikschule sein. Sollte die Lehrkraft vor Ablauf von 12 
Monaten die Schule verlassen, ist dieser Zuschuss zurückzuzahlen. 
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§ 3 
 
Die zusätzliche Vergütung gem. § 2 Ziffer 5 - 9 dieser Honorarordnung ist nur im Rah-
men des bestätigten Haushaltsbudgets auf Antrag möglich. 
Konzerte, Auftritte, Camps und Sonderproben die zusätzlich im laufe des Schuljahres in 
den Dienstplan der Musikschule,  der jeweils zum Schuljahresbeginn erarbeitet wird, 
aufgenommen werden, können nur auf gesonderten Antrag vergütet werden.  
 
 

§ 4 
 
Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz schließt mit den Lehrkräften, die in der Musik-
schule freiberuflich tätig sind, einen Dienstvertrag ab. Der Landrat als gesetzlicher Ver-
treter des Landkreises wird hierzu regelmäßig durch die Amtsleiterin/den Amtsleiter des 
Schulverwaltungs- und Kulturamtes vertreten. Der Dienstvertrag regelt Art und Umfang 
der Leistung sowie die Höhe der Vergütung. Der Direktor der Musikschule wirkt bei der 
Vertragsgestaltung beratend mit. 
 

 
§ 5 

 
Die abzuschließenden Dienstverträge sind so auszugestalten, dass die Abrechnung der 
geleisteten Stunden durch die Lehrkräfte monatlich vorzunehmen und jeweils bis zum 5. 
des Folgemonats in der Verwaltung abzugeben ist. Es werden nur die tatsächlich geleis-
teten Unterrichtsstunden vergütet. 
 
 

§ 6 
 

Diese Honorarordnung der Musikschule OSL tritt am 01.08.2008 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Honorarordnung für die Musikschule des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
vom 01.12.2005 außer Kraft. 
 
Senftenberg, 09. Juni 2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Landrat 
 

  
 
 

 
 
 



29 
 
Beschluss-Nr. 29/350/08 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 05. Juni 2008 
 
Der Kreistag beschließt den Gesellschaftsvertrag der Verkehrsgesellschaft Oberspree-
wald-Lausitz mbH gemäß Anlage. 
 
(Der Gesellschaftsvertrag der Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH liegt 
zur Einsichtnahme beim Landkreis Oberspreewald-Lausitz, SB Beteiligungsmanage-
ment/Controlling, Zimmer 207, Haus 1, Dubinaweg 1, 01968 Senftenberg, aus.) 
 
Senftenberg, 05. Juni 2008 
 
 
 
Wolf-Peter Hannig 
Vorsitzender  
des Kreistages 
 
                 
 
 
Beschluss-Nr. 29/351/08 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 05. Juni 2008 
 
Der Kreistag beschließt: 

1. den Rahmenvertrag zwischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der  
Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH gemäß Anlage. 

2. die Beauftragung der VG OSL zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des 
Landkreises aus dem Verkehrsvertrag gemäß Art. 3 Satz 1 des Rahmenvertra-
ges. 

3. die VG OSL – gemäß Art. 3 Abs. 5 Satz 2 des Rahmenvertrages – zur Übertra-
gung der Betriebsführerschaft der verkehrsvertragsgegenständlichen Leistungen 
vom beauftragten Verkehrsunternehmen sowie zum Abschluss eines entspre-
chenden Subunternehmervertrages mit dem Auftragnehmer aufzufordern. 
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Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz  - im folgenden „Landkreis“ genannt - 
 

und 
 

die Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH (VG OSL) 
 

- im folgenden „Verkehrsgesellschaft“ oder „VG OSL“ genannt - 
 

schließen folgenden 
 
 

RAHMENVERTRAG 
 
 

Art. 1 
Vertragsziel 

 
(1) Vertragsziel sind Sicherung und Ausbau der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des 

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß dem jeweils gültigen Nahver-
kehrsplan des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 

 
(2) Um das Vertragsziel zu erreichen, verpflichten sich die Vertragspartner, eine 

wirksame, den Erfordernissen der Raumordnung entsprechende und wirtschaftliche 
Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz unter Beachtung des ÖPNV-Gesetzes des Landes Brandenburg 
zu fördern. 

 
 

Art. 2 
Gemeinsame Grundsätze  

 
Die Vertragspartner sind sich einig, dass das Vertragsziel nur erreicht werden kann, 
wenn insbesondere die folgenden Grundsätze beachtet werden: 
 

1. Die Erfordernisse und Bedürfnisse des öffentlichen Personennahverkehrs sind 
bei allen Planungen, insbesondere der Bauleitplanung, verstärkt zu berücksich-
tigen. 

 
2. Der öffentliche Personennahverkehr soll eine den verkehrlich und wirtschaftli-

chen Erfordernissen entsprechende häufige, regelmäßige, pünktliche, schnelle 
und bequeme Verkehrsbedienung bieten. Das Verkehrs- und Tarifangebot ist 
fahrgastfreundlich und verständlich zu gestalten. 

 
3. Das Verkehrsnetz ist so zu planen und zu gestalten, dass dem qualitativ und 

quantitativ notwendigen Leistungsangebot und der Wirtschaftlichkeit des  
öffentlichen Personennahverkehrs Rechnung getragen wird. 

 
4. Dem öffentlichen Personennahverkehr gebührt bei Zielkonflikten Vorrang 

vor dem motorisierten individuellen Straßenverkehr. 
 

5. Die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Personennahverkehrs ist zu sichern. 
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6. Die öffentlichen Verkehrslinien sollen entsprechend ihrer unterschiedlichen  
       Verkehrsaufgaben ein verkehrsgerechtes Gesamtnetz bilden. 
 
     Grundsätzlich sind: 
      -  Umsteigemöglichkeiten zu verbessern, 
      -  Parallelführungen, die keine eigene Verkehrsanschließungsfunktion  

haben, zu vermeiden oder zu beseitigen. 
 

7. Die Liniengenehmigungen bzw. die Betriebsführung für die Linien im Bedienge-
biet des Landkreises Oberspreewald-Lausitz gemäß Personenbeförderungsge-
setz (PbefG) sollen auf die VG OSL übertragen werden. 

 
8. Es ist darauf hinzuwirken, dass Schülerverkehre weitestgehend in den  

allgemeinen Linienverkehr integriert werden. 
 

9. Durch einen einheitlichen Tarif ist ein möglichst fahrgastfreundliches Benutzen 
der  verschiedenen öffentlichen Verkehrsmittel zu gewährleisten. 

 
10. Die Vergabe von Aufträgen durch die Gesellschaft erfolgt unter Beachtung der 

für den Gesellschafter geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen. Soweit es 
das geltende Recht zulässt, beauftragt die Verkehrsgesellschaft Unternehmen, 
die ihren Firmenhauptsitz im Landkreis Oberspreewald-Lausitz haben. 

 
 

Art. 3 
Aufgaben der Verkehrsgesellschaft  

 
(1)  Die Verkehrsgesellschaft erfüllt Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs 

entsprechend dem gültigen Nahverkehrsplan für den Landkreis Oberspreewald-
Lausitz. 

 
(2)  Die Verkehrsgesellschaft soll vor allem 

 
-  auf die Umsetzung der gemeinsamen Grundsätze des Artikel 2  
 hinwirken, 
-  diesen Grundsätzen dienende Verkehrsuntersuchungen und  

Verkehrsplanung betreiben, 
-  eine Mobilitäts- und Dispositionszentrale unterhalten, 
-  das Liniennetz und das betriebliche Leistungsangebot weiterentwickeln und 

koordinieren sowie einen Gesamtfahrplan für den Landkreis herausgeben, 
-  einen einheitlichen Tarif für den Landkreis anwenden und weiterentwickeln 

sowie darüber hinaus erforderliche Gemeinschafts- oder Übergangstarife 
schaffen, 

- danach die erzielten Einnahmen rechnerisch erfassen und erforderlichenfalls 
aufteilen, 

- das einheitliche Abfertigungsverfahren weiter entwickeln und anwenden, 
- Marketing im Landkreis, wie Information, Werbung, Bedarfsanalyse für  

Verkehrsangebote etc. sicherstellen und 
-  vom Landkreis oder auch in Abstimmung mit diesem durch andere  

Aufgabenträger oder  kreisangehörige Kommunen geforderte Bestellungen 
und Abrechnung von Verkehrsleistungen vertraglich regeln und gewährleis-
ten. 
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(3)  Die Verkehrsgesellschaft entwickelt darüber hinaus Konzepte zur Aufwandsminimie-

rung. 
 
(4)  Die Verkehrsgesellschaft wirkt bei der Erstellung und Weiterentwicklung des  

Nahverkehrsplanes durch den Landkreis sowie den erforderlichen Abstimmungen 
mit anderen Nahverkehrsplänen (betreffend den Schienenpersonennahverkehr so-
wie den ÖPNV in den benachbarten Kreisen) mit. 

 
(5)  Die Verkehrsgesellschaft nimmt auf Anforderung durch den Landkreis dessen Rech-

te im Rahmen von Verkehrsverträgen wahr. Des Weiteren lässt sich die Verkehrs-
gesellschaft nach Aufforderung durch den Landkreis die Betriebsführerschaft für 
verkehrsvertragsgegenständliche Leistungen vom beauftragten Verkehrsunterneh-
men übertragen und schließt mit dem Auftragnehmer einen entsprechenden Subun-
ternehmervertrag ab. 

 
 

Art. 4 
Grundsätze zur wirtschaftlichen Durchführung des Ve rkehrsangebotes 

 
Die Verkehrsgesellschaft hat sich bei der Erfüllung der ihr nach Artikel 3 übertragenen 
Aufgaben nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu richten. Dabei hat sie insbeson-
dere 
1. sparsam zu wirtschaften sowie darauf hinzuwirken, dass die an der Leistungserstel-

lung beteiligten Verkehrsunternehmen sparsam wirtschaften und alle vertretbaren 
Möglichkeiten zu Rationalisierung ausschöpfen; 

2. bei den Planungen im Liniennetz, der Leistungen und Kapazitäten sowie der 
    Weiterentwicklung des Tarifs anzustreben, dass ihr Verkehrsangebot den größtmögli-

chen Nutzen für die Bevölkerung bringt und dass die Aufwendungen hierfür soweit 
wie möglich durch die Erträge gedeckt werden; 

 
3. den jeweils angewandten Tarif jährlich zu überprüfen und auf eine Anpassung  
    entsprechend der Kosten- und Ertragsentwicklung hinzuwirken; 
4. bei der Weiterentwicklung des Tarifsystems und bei der Einräumung von  

Fahrpreisermäßigungen grundsätzlich für Tarifgerechtigkeit und Tarifergiebigkeit so-
wie für Sonderangebote z.B. Job-Tickets zu sorgen. 

 
 

Art. 5 
Leistungsplan und Ergebnis 

 
(1)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2)  Die Verkehrsgesellschaft erstellt jährlich eine mittelfristige Vorausschau für die 

nächsten vier Jahre über die voraussichtliche Entwicklung der eigenen Aufwendun-
gen und Erträge sowie die voraussichtliche Entwicklung des Verkehrsangebotes und 
legt sie dem Landkreis bis zum 30. September des Vorjahres vor. 

 
      Sie erstellt jährlich für das nächste Jahr einen Leistungsplan, der die gesamten  

Aufwendungen und Erträge enthält, und legt ihn dem Landkreis bis zum 30. Sep-
tember des Vorjahres vor. Der Leistungsplan ist aus der mittelfristigen Vorausschau 
herzuleiten und hat zwischenzeitlichen Veränderungen Rechnung zu tragen. 
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(3)  Im Einzelnen sind darzulegen: 
 

1. die geplanten Betriebsleistungen (Leistungsangebot), gegliedert nach Verkehrs-
arten (Linienverkehr gemäß §§ 42 und 43 PBefG, Schülerverkehre nach der 
Freistellungsverordnung, alternative Bedienungsweisen), Verkehrsunternehmen 
und Fahrzeugumläufen; wesentliche Änderungen von Betriebsleistungen insbe-
sondere diejenigen aufgrund von Planungen im Liniennetz, sind unter Beifügung 
entsprechender Fahrplanunterlagen zu begründen; 

2.  die bei wirtschaftlicher Betriebsführung erforderlichen Aufwendungen für das  
      Leistungsangebot, gegliedert analog den Betriebsleistungen gemäß Abs. 3  

Ziffer 1.:  
sowie für den Planungs-, Koordinierungs- und Abrechnungs-  (Verwaltungs-) -
bereich der Verkehrsgesellschaft (gegliedert nach Personal, Büro, Werbung und 
Sonstiges); 

3.  die Erträge, getrennt nach Einnahmen aus Tarif (Fahrscheinarten), Erstattungen 
nach §§ 145 ff. SGB IX sonstigen Einnahmen und Abgeltungen für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen, sonstigen Zuwendungen sowie Zuweisungen von Koo-
perations-/ Vertragspartnern der Verkehrsgesellschaft; 

4.  der Tarif; es sind die wesentlichen Änderungen zu begründen und gegebenen-
falls Alternativen vorzuschlagen; 

5.  die Differenzen zwischen den Aufwendungen nach Ziffer 2. und den Erträgen 
nach  Ziffer 3. (Aufwanddeckungsfehlbeträge zur Abdeckung gemeinwirtschaftli-
cher Lasten).  
Es sind die Ursachen von Aufwandssteigerungen und Ertragsminderungen dar-
zulegen und Maßnahmen vorzuschlagen, wie Aufwanddeckungsfehlbeträge 
vermieden, verringert oder aufgefangen werden können. 

 
(4)  Nach Abschluss des Geschäftsjahres, spätestens zum 15. Mai, legt die Verkehrsge-

sellschaft dem Landkreis den vorläufigen Jahresabschluss vor, der entsprechend 
Abs. 3 gegliedert ist.  
Der endgültige Jahresabschluss ist unverzüglich nach Vorliegen aller erforderlichen 
beglaubigter Unterlagen, spätestens zum 30. 06. des Folgejahres, dem Landkreis 
vorzulegen. 

 
(5)  Für die Rechte und Pflichten der Verkehrsgesellschaft sind im übrigen das ÖPNV-

Gesetz des Landes Brandenburg in der jeweils geltenden Fassung und die Vor-
schriften des Landes Brandenburg über die wirtschaftliche Betätigung der Gebiets-
körperschaften in Unternehmen mit privater Rechtsform maßgeblich. 

 
 

Art. 6 
Zustimmungs- und Auskunftsrechte des Landkreises  

 
(1)  Der Landkreis ermächtigt und verpflichtet die Verkehrsgesellschaft, den Städten  
       Senftenberg und Lübbenau die Informationen bezüglich der Stadtverkehre Senften-

berg und Lübbenau jeweils zur Verfügung zu stellen. 
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(2)  Für die in der Aufgabenträgerschaft des Landkreises liegenden Verkehre weist die 

Verkehrsgesellschaft die Erfüllung des fahrplanmäßigen Angebots und der  
       Zusatzverkehre sowie die erzielten Einnahmen durch schriftliche oder elektronische 

Meldung bis zum 10.Mai eines Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr nach. 
Abweichungen vom fahrplanmäßigen Angebot oder geplanter Zusatzverkehre, die 
+/- 5 % eines linienbezogenen Angebotes überschreiten, sind dabei mitzuteilen und 
zu erläutern. 

 
 

Art. 7 
Änderungs- und Wirksamkeitsklausel  

 
(1)  Bei wesentlichen Änderungen der diesem Vertrag zugrundeliegenden  

Verhältnisse, insbesondere wenn eine Fortsetzung des Vertrages für einen Ver-
tragspartner zu unzumutbaren wirtschaftlichen Auswirkungen führt, werden die Ver-
tragspartner über eine Anpassung des Vertrages verhandeln. 

 
 (2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages lässt die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen unberührt, soweit Treue und Glauben dem nicht zwingend 
entgegenstehen. In einem solchen Fall ist die Bestimmung so umzudeuten oder zu 
ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche und 
rechtliche Zweck erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung des Ver-
trages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird. 

 
(3)  Veränderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
 

Art. 8 
Vertragsdauer  

 
Der Vertrag tritt am 01. August 2008 in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Rah-
menvereinbarung vom 09./16. März 1999 tritt zum selben Zeitpunkt außer Kraft. 
 
(Datum und Unterschriften gesetzt.) 
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Beschluss-Nr. 29/352/08 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 05. Juni 2008 
 
Der Kreistag beschließt die Betrauungsvereinbarung zwischen Landkreis Oberspree-
wald-Lausitz und der Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mbH gemäß Anlage. 

 
 

Betrauungsvereinbarung 
 

Präambel 
 
Die VG OSL führt öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Oberspreewald-
Lausitz durch. Mit dieser Vereinbarung wird ergänzend zu den Pflichten, die sich aus der 
Genehmigungsinhaber- bzw. Betriebsführerschaft der VG OSL sowie aus dem Rah-
menvertrag zwischen den Parteien vom 09./16.03.1999 ergeben, in Ansehung des Ur-
teils des EuGH in der Rechtssache AltmarkTrans vom 24.07.2003 (Rs. C-280/00) zu 
gemeinschaftsrechtskonformen Ausgleichszahlungen für die Erfüllung gemeinwirtschaft-
licher Verpflichtungen im ÖPNV außerhalb des Anwendungsbereichs der EG-VO 
1191/69 in der Fassung der EG-VO 1893/91, die Betrauung der VG OSL geregelt. 
 
1. Betrauung  

 
(1) Die VG OSL schafft, soweit möglich, die personenbeförderungsrechtlichen Voraus-

setzungen dafür, die in Anlage 1 aufgeführten Regionalverkehrslinien auf dem Ge-
biet des Landkreises Oberspreewald-Lausitz als Genehmigungsinhaber bzw. Be-
triebsführer bedienen zu können. 

(2) Gemäß der personenbeförderungsrechtlichen Erfordernisse erfüllt die VG OSL da-
bei die Vorgaben des jeweils geltenden Nahverkehrsplans des Landkreises sowie 
die Verpflichtungen, die sich aus dem Rahmenvertrag zwischen den Parteien vom 
09.06.2008 ergeben. Die Verpflichtungen sind in der Anlage 2 zusammengefasst. 

(3) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergeben sich die konkreten Verpflichtungen 
der VG OSL i. S. d. ersten EuGH-Kriteriums bezüglich aller Gestaltungsmerkmale 
der Bedienung (Umfang und Qualität des Verkehrs sowie Tarif) einschließlich der 
hierauf bezogenen Steuerungs- und Overheadleistungen (z.B. Planung, Leistungs-
kontrolle und -abrechnung, Infrastrukturvorhaltung, Vertrieb, Kundenbetreuung, 
Marketing u.a.).  

(4) Sofern der Landkreis der VG OSL gemäß Art. 3 Abs. 5 des Rahmenvertrages die 
Rechte und Pflichten bezüglich der Stadtverkehre Lübbenau und Senftenberg aus 
dem Verkehrsvertrag mit der SBN überträgt, gelten die Regelungen dieser Betrau-
ung auch für diese Verkehre. 
 

2. Wirtschaftlichkeit des Verkehrs (Parameter und g eringste Kosten) 

(1) Die VG OSL erfasst Kosten und Einnahmen, die auf der Erfüllung der in Ziffer 1 
genannten Verpflichtungen beruhen, in einem von anderen Aktivitäten der VG OSL 
kostenrechnerisch getrennten Bereich (Verkehrsdienste-Bereich). Dieser Ver-
kehrsdienste-Bereich umfasst alle in der Anlage 2 zusammengefassten Pflichten 
inkl. der Verpflichtungen im Hinblick auf die Verkehrsdurchführung der Regional-
verkehrslinien.  
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(2) Hinsichtlich der Kosten für die Verkehrsdurchführung der Verkehrslinien gem. Ziffer 

1 gilt: 
 
 a. Für die Verkehrsdurchführung setzt die VG OSL die SBN als Subunternehmer 

zu nach Marktniveau angemessenen Entgelten ein. Angemessen ist das vom 
wirtschaftlich günstigsten Bieter im Rahmen des Veräußerungsverfahrens der 
SBN angebotene verkehrsvertragliche Entgelt.  

 b. Im Verkehrsvertrag mit der SBN ist ein wirksames System der Kontrolle und 
Sanktionierung (u.a. Boni, Mali) für die Durchführung der Verkehrsleistungen 
vorgesehen (Qualitätsmanagementsystem). Ferner ist eine angemessene Kos-
tenfortschreibung nach allgemeinen Indices geregelt.  

(3) Hinsichtlich der Kosten der VG OSL für Steuerungs- und Overheadleistungen in 
Bezug auf die Erfüllung der Verpflichtungen nach Ziffer 1 Abs. 3 gilt: 

 a. Für die betrauten Steuerungs- und Overheadleistungen, die die VG OSL mit 
eigenen Ressourcen erbringt, erhält die VG OSL im Wege des Verlustaus-
gleichs einen jährlichen Betrag, der vor Inkrafttreten dieser Vereinbarung durch 
einen separaten Beschluss des Kreistags festgelegt wird. Dieser Betrag ist, wie 
in der Anlage 3 dargestellt, aufzugliedern und wird jährlich um 2 % fortgeschrie-
ben. Angemessen in beihilferechtlichem Sinne ist ein Betrag, der auf der Grund-
lage einer Analyse der Kosten bestimmt worden ist, die ein durchschnittliches, 
gut geführtes Unternehmen, bei der Durchführung der betrauten Steuerungs- 
und Overheadleistungen hätte (einschließlich eines angemessenen Gewinns in 
Höhe von 5 %). Die VG OSL beauftragt auf eigene Kosten, nach Vorgabe der 
rechtlichen Anforderungen, eine gutachterliche Überprüfung der Vereinbarkeit 
der Kosten mit der Altmark Trans-Rechtsprechung im Turnus von drei Jahren, 
erstmals für das Jahr 2009. 

 b. Soweit sich die VG OSL für Steuerungs- und Overheadleistungen Dritter be-
dient, sind diese im Regelfall in wettbewerblichen Verfahren auszuwählen. An-
gemessen sind die Kosten des wirtschaftlich günstigsten Bieters. 

(4) Die in die Kosten-Erlös-Rechnung nach Absatz 1 einzustellenden tatsächlichen 
Kosten der VG OSL dürfen maximal den nach vorstehenden Parametern (Absätze 
2 und 3) zu ermittelnden Betrag ergeben.  

(5) Hinsichtlich der Einnahmen gilt: 

 a. Die VG OSL sorgt für eine maximale Erlössicherung bei der Erfüllung der in Zif-
fer 1 genannten Verpflichtungen, insbesondere durch Fahrausweiskontrollen, 
Abrechnung und Kontrolle der Fahrgeldeinnahmen gegenüber Subunterneh-
mern und Verbund, Geltendmachung der gesetzlichen Ausgleichszahlungen 
bzw. der hierfür vom Land gewährten Ersatzmittel und Ausschöpfung aller für 
die Linienverkehre erschließbaren öffentlichen Zuwendungen. 

 b. In die Kosten-Erlös-Rechnung nach Absatz 1 sind die tatsächlich erzielten Erlö-
se einzustellen. 

(6) Der Landkreis ist berechtigt zu prüfen, ob die von der VG OSL angesetzten Kosten 
und Erlöse den vorstehenden Anforderungen entsprechen. Die VG OSL gewährt 
hierfür Einblick in alle relevanten Unterlagen und erläuterte ihre Kosten-Erlös-
Rechnung auf Anforderung des Landkreises.  
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3. Ausschluss einer Überkompensation 

(1) Soweit im Verkehrsdienste-Bereich der VG OSL Überschüsse erzielt werden und 
diese nicht an den Landkreis abgeführt werden, sind diese, vorbehaltlich der Rege-
lung in Abs. 3, vorrangig zur Verkehrsverbesserung oder zur Tarifsenkung so zu 
verwenden, dass in dem Verkehrsdienste-Bereich insgesamt kein höherer als ein 
angemessener Gewinn verbleibt. Überschüsse in einer Rechnungsperiode sind in-
nerhalb der zwei darauf folgenden Rechnungsperioden auf diese Weise zu ver-
wenden. Die Maßnahmen der Verkehrsverbesserung oder Tarifabsenkung erfolgen 
gemäß Nr. 1 bzw. gemäß gesonderter Vorgaben des Landkreises, die ggf. in Er-
gänzung zu dieser Vereinbarung erfolgen. 

(2) Soweit im Verkehrsdienste-Bereich der VG OSL Verluste entstehen, wird der Fehl-
betrag nur vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 durch den Landkreis ausgegli-
chen. Diese Regelung präzisiert die Kostenabdeckungsbestimmung des § 7 Abs. 3 
des Gesellschaftsvertrags. 

(3) Soweit in einem Jahr im Verkehrsdienste-Bereich der VG OSL tatsächlich höhere 
Kosten entstehen als nach Ziffer 2 angemessen sind und diese nicht durch Ein-
nahmen des Verkehrsdienste-Bereichs gedeckt werden, ist der daraus entstehen-
de Fehlbetrag durch Unterschreitungen des nach den in Ziffer 2 bestimmten Para-
metern angemessenen Fehlbetrags in den auf das jeweilige Jahr folgenden drei 
Jahren auszugleichen. Wenn dies nicht gelingt und wegen der überhöhten Kosten 
ein dauerhaft zu hoher Verlust entsteht, werden geeignete Maßnahmen zur Kom-
pensation des bereits geleisteten zu hohen Verlustausgleichs getroffen. 

(4) Die VG OSL stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass im übrigen kein 
Transfer aus dem Verkehrsdienste-Bereich zu anderen Bereichen oder umgekehrt 
von anderen Bereichen in den Verkehrsdienste-Bereich erfolgt. 

4. Sonstiges 

(1) Die VG OSL weist dem Landkreis jährlich durch die Trennungsrechnung nach Zif-
fer 2 Abs. 1 nach, welche Kosten und Einnahmen in dem Verkehrsdienste-Bereich 
angefallen sind und welche Überschüsse bzw. Fehlbeträge sich hieraus ergeben. 
Dabei ist darzustellen, ob die tatsächlichen Kosten den nach Ziffer 2 angemesse-
nen Kosten entsprechen; im Überschreitungsfall ist darzustellen, wie die Anforde-
rungen der Ziffer 3 Absatz 3 eingehalten werden 

(2) Diese Vereinbarung tritt am 01.07.2009 in Kraft und gilt bis zur Ablösung durch 
eine Nachfolgeregelung auf Basis der zum 03.12.2009 in Kraft tretenden Verord-
nung (EG) Nr. 1370/07, längstens jedoch bis zum 31.07.2017. 

(3) Der Landkreis kann diese Regelung jederzeit kündigen. Die Interessen der VG 
OSL sind hierbei insbesondere durch angemessene Fristen zu wahren. 

 
(Datum und Unterschriften gesetzt.) 
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Beschluss-Nr. 29/353/08 
des Kreistages des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 05. Juni 2008 
 
Der Kreistag beschließt den Gesellschaftsvertrag der Südbrandenburger Nahverkehrs-
gesellschaft mbH (SBN GmbH) gemäß Anlage zu ändern. Die Änderung soll erst mit 
dem Wirksamwerden des Beteiligungskaufvertrages in Kraft treten. 
 
(Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Südbrandenburger Nahverkehrsgesell-
schaft mbH (SBN GmbH) liegt zur Einsichtnahme beim Landkreis Oberspreewald-
Lausitz, SB Beteiligungsmanagement/Controlling, Zimmer 207, Haus 1, Dubinaweg 1, 
01968 Senftenberg, aus.) 
 
Senftenberg, 05. Juni 2008 
 
 
 
Wolf-Peter Hannig 
Vorsitzender  
des Kreistages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 22 (3) der Hauptsatzung für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz werden 
hiermit vorstehende Beschlüsse öffentlich bekannt gegeben. 
 
Senftenberg,  12. Juni 2008 
 
 
 
Georg Dürrschmidt 
Landrat 
 



39 
 
Bekanntmachung des Landrates 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes „Seenland Branden burgische Lausitz“ 
 

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für  das Haushaltsjahr 2008  
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Seenland Brandenburgische Lausitz“ 
hat in öffentlicher Sitzung am 19.05.2008 mit Beschluss 02/03/08 die 1. Nachtragshaus-
haltssatzung für das Jahr 2008 und mit Beschluss 03/03/08 das Investitionsprogramm 
2008 bis 2011 beschlossen. 

 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

des Zweckverbandes „Seenland Brandenburgische Lausi tz“ 
für das Haushaltsjahr 2008 

 
Auf der Grundlage des § 15 Abs.1 Nr. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. I/99 S. 194) in Verbindung mit § 79 der Gemein-
deordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.10.2001 (GVBl. I/01 S. 154) zuletzt geändert durch Art.15 des Ersten Brandenburgi-
schen Bürokratieabbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.2006 
(GVBl. I S. 74) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung am 19.05.2008 (Be-
schluss-Nr.: 02/03/08) folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushalt 
werden erhöht vermindert  und damit der Gesamtbetrag des 
 um um Haushaltsplanes einschl. d. Nachträge
       
 EUR EUR            gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 
       
            EUR        EUR 
 
1. im Verwaltungshaushalt 

die Einnahmen 35.000          54.000      89.000 
die Ausgaben 35.000          54.000      89.000 

 
2. im Vermögenshaushalt 

die Einnahmen 695.000          80.000    775.000 
die Ausgaben 695.000          80.000    775.000 

 
 
 

§ 2 
 

Es werden neu festgesetzt: 
 

1. Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite wird nicht geändert. 
 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen   von bisher    0 EUR auf   

80.000 EUR 
 

3. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert. 
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§ 3 
 
(1)  Die Regelungen zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Fi-

nanzbedarfes werden nicht geändert. 
(2)  Die Regelungen für den sich aus der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes 

auf dem Gebiet der Bauleitplanung ergebenden Finanzbedarf werden nicht geän-
dert. 

 
 

§ 4 
 
Erlass einer Nachtragssatzung nach § 79 GO Bbg. 

1. Als erheblich im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 1 GO Bbg. gilt ein Fehlbetrag, der 5 
von Hundert (v.H.) des Verwaltungshaushaltsvolumens des laufenden Haushalts-
jahres übersteigt. 

2. Als erheblich sind Mehrausgaben im Sinne des § 79 Abs. 2 Ziffer 2 GO Bbg. 
dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. des Verwaltungshaushaltsvolu-
mens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. 

3.   Als geringfügig i. S. d. § 79 Abs. 3 GO Bbg. gelten: 
- Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder zusätzliche 

Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn sie in voller Höhe durch Zuwei-
sungen gedeckt werden. 

 
In diesem Fall können über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden. 
 
 

§ 5 
 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 81 GO Bbg. 
 
Als erheblich im Sinne des § 81 GO Bbg. gelten: 
a) Verwaltungshaushalt 

- überplanmäßige Ausgaben, wenn sie 10 % des veranschlagten Haushaltsan-
satzes übersteigen 

- außerplanmäßige Ausgaben über 500 EUR 
b) Vermögenshaushalt 
 - überplanmäßige Ausgaben, wenn sie 5 % des Einzelansatzes übersteigen 
 - außerplanmäßige Ausgaben über 1.000 EUR 

 
 

 
Die Nachtragssatzung und der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegen für 
jeden zur Einsichtnahme zu den bekannten Öffnungszeiten des Landkreises Ober-
spreewald- Lausitz in der Dienststelle Calau, Gottschalkstr. 36, Zimmer 80 (Geschäfts-
besorgung für den Zweckverband) aus. 
 
Ort: Senftenberg   Datum:  29.05.2008 
 
 
 
Holger Bartsch 
Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald“ 
(GRPS) 
 
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt Spr eewald“ (GRPS) 

für das Haushaltsjahr 2008 
 
 
Aufgrund § 65 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBL.I/07) S. 286) i. V. m. § 18 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit wird nach Beschluss Nr. 02/08 der 25. Ver-
bandsversammlung vom 09.04.2008 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde 
*) folgende Haushaltssatzung erlassen:  
 

§ 1 
Gesamthaushalt  

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird  
 
im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der  
 
ordentlichen Erträge auf  276.400 EUR  
ordentlichen Aufwendungen auf  276.100 EUR  
 
außerordentlichen Erträge auf  0 EUR  
außerordentlichen Aufwendungen auf   0 EUR  
 
im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der  
 
Einzahlungen auf 1.520.000 EUR 
Auszahlungen auf 1.519.700 EUR 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf: 
 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   225.700 EUR  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 225.400 EUR  
 
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.294.300 EUR 
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR 
 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.294.300 EUR 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0 EUR  
 
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven  0 EUR 
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 EUR 
 
festgesetzt.  
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§ 2 
Kredite 

 
Kredite werden nicht veranschlagt.  
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.  
 
 

§ 4 
Umlagen der Zweckverbandsmitglieder 

 
(1) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes, wo-

für keine Projektförderung erfolgt, wird von den Verbandsmitgliedern gemäß § 16 
Abs. 2 der Verbandssatzung eine allgemeine Umlage in Höhe von 16.500 EUR 
festgelegt. 

 
Für die Verbandsmitglieder wird der zu erbringende Anteil wie folgt festgesetzt: 

 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 5.703,70  EUR 
Landkreis Dahme-Spreewald 5.703,70  EUR 
Landkreis Spree-Neiße 2.851,86  EUR 
Stadt Lübben 1.018,52  EUR 
Stadt Lübbenau 1.018,52  EUR 
FÖNAS e. V. 203,70  EUR 

 
(2) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Eigenanteiles zur 

Projektfinanzierung wird von den Verbandsmitgliedern gemäß § 16 Abs. 3 der Ver-
bandssatzung eine besondere Umlage in Höhe von 104.900 EUR festgelegt. 

 
Für die Verbandsmitglieder wird der zu erbringende Anteil wie folgt festgesetzt:  

 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz 36.261,73 EUR 
Landkreis Dahme-Spreewald  36.261,73 EUR 
Landkreis Spree-Neiße 18.130,86 EUR 
Stadt Lübben 6.475,31 EUR 
Stadt Lübbenau 6.475,31 EUR 
FÖNAS e. V. 1.295,06 EUR 

 
 

§ 5 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlu ngen 

 
Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach 
§ 70 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg i.V.m. § 18 Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit entscheidet, wenn Sie im Einzelfall ei-
nen Betrag von 100.000 EUR übersteigen, die Verbandsversammlung; im übrigen der 
Verbandsvorsteher. 
Diese sind jedoch der Verbandsversammlung zur Kenntnis zu geben.  
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§ 6 
Wertgrenzen für den Erlass einer Nachtragssatzung 

 
Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei: 

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 50.000 EUR und 
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder 

Einzelauszahlungen auf 250.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 7 
Budgets 

 
(1) Der Haushalt gliedert sich in 4 Teilhaushalte für die insgesamt 7 Produkte des 

Zweckverbandes. Die Produkte werden wie folgt zu 2 Budgets verbunden. 
  

Budget 1 Förderfähige Ausgaben 
 Teilhaushalt 1 –  Produkt 11101 Verwaltungsservice und –steuerung 
 Teilhaushalt 2  –  Produkt 55401 Biotopersteinrichtende und –lenkende  

  Maßnahmen 
  - Produkt 55402 Naturschutzfachliche Flächensicherung 
  - Produkt 55403 Informationsmaßnahmen 
  - Produkt 55404 Evaluationen 
Budget 2 Nicht förderfähige Ausgaben 

Teilhaushalt 3  –  Produkt 11102 Verwaltung Zweckverband 
Teilhaushalt 4  – Produkt 55405 BVVG – Flächen Tranche I 
 

(2) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen, die 
zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. 

 
(3) Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets ist erst dann aus-

zuführen, wenn weder innerhalb des Produktes noch innerhalb des Teilhaushaltes 
die Mehraufwendungen ausgeglichen werden können. 

 
(4) Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budget, die durch Minderaufwendungen 

oder Mehrerträge im gleichen Budget gedeckt werden, müssen keine über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen beantragt werden. Die Verbandsversammlung 
ist einmal jährlich über teilhaushaltübergreifende Mehraufwandsdeckungen inner-
halb eines Budgets zu unterrichten. Die Sätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen 
entsprechend. 

 
(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächti-

gungen für Investitionstätigkeit, wenn sie sachlich zusammenhängen. 
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*) die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.05.2008 vom Ministerium des In-
nern Az: III/2 – 353 – 33/392 erteilt.  
 
Lübbenau, den 24.04.2008   Lübbenau, den 24.04.2008 
 
 
 
gez. Christine Kehl     gez. Helmut Wenzel  
Stellvertretende Verbandsvorsteherin  Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 
 
 
Die Haushaltssatzung 2008 des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt Spree-
wald“ (GRPS) liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für Jeden zur Einsicht-
nahme in den Büroräumen des Projektmanagements im Rathaus Lübbenau, Kirchplatz 
1, 03222 Lübbenau / Spreewald aus. Um vorherige Terminabsprache unter der Telefon-
nummer 03542 / 87 28 17 wird gebeten.  
 


